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1 Einleitung, Aufgabenstellung und 
rechtlicher Hintergrund 

Die in den letzten Jahren – insbesondere in den großen Städten 
und Ballungsräumen Europas – steigende Lärmbelastung hat die 
Europäische Union veranlasst, mit der Richtlinie 2002/49/EG über 
die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm vom 25. 
Juni 2002 erstmalig Vorschriften zur systematischen Erfassung 
von Lärmbelastungen und zur Erstellung von Lärmaktionsplänen 
zu erlassen. Mit dem "Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie 
über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm" vom 
24. Juni 2005 wurde die EG-Umgebungslärmrichtlinie in nationales 
Recht umgesetzt. Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (§ 47a-f 
BImSchG) wurde entsprechend angepasst. 

Die strategische Lärmkartierung beruht nach den Bestimmungen 
der EG-Umgebungslärmrichtlinie auf modellgestützten 
Berechnungen nach vorgegebenen Berechnungsverfahren.   

Lärmaktionspläne sind gemäß § 47d BImSchG zur Regelung von 
Lärmproblemen und Lärmauswirkungen aufzustellen. Ziel der 
Lärmaktionsplanung ist damit die Verringerung der 
Gesamtlärmbelastung. Bei den in § 47d genannten "Orten" handelt 
es sich um das die genannten Hauptlärmquellen umgebende 
Gebiet. Planungen zum Schutz einzelner Objekte sind nicht 
erforderlich. 

Die Festlegung von Maßnahmen sowie die Entscheidung über 
deren Reihenfolge, Ausmaß und zeitlichen Ablauf liegen dabei im 
Ermessen der zuständigen Behörde. Einen Rechtsanspruch für 
Betroffene auf bestimmte Lärmminderungsmaßnahmen lässt sich 
daher aus dem Lärmaktionsplan nicht ableiten. 

Der Lärmaktionsplan Stufe 1 für die Stadt Viersen befasst sich 
entsprechend den geltenden Bestimmungen zunächst nur mit 
wenigen, besonders hoch belasteten Straßen und Schienenwegen 
(siehe Kap. 2).  

Parallel zum Lärmaktionsplan wurde der 
Verkehrsentwicklungsplan bearbeitet, der das Kriterium der 
Verkehrslärmbelastung konsequent mit berücksichtigt und auf 
diesem Wege zur Festlegung von Konzepten und Maßnahmen 
geführt hat, die langfristig auch zu einer weitgehenden Entlastung 
des Stadtgebiets von Verkehrslärm dienen sollen. Er stellt damit 
weitergehend bereits eine wesentliche Grundlage für die 
Fortschreibung des Lärmaktionsplans in der Stufe 2 und darüber 
hinaus dar und enthält ein entsprechendes Kapitel 
„Verkehrsplanerischer Lärmaktionsplan“. 

Der vorliegende Lärmaktionsplan Stufe 1 stellt damit einen 
Einstieg in eine langfristig orientierte Lärmminderungsplanung für 
die Stadt Viersen dar, die in Stufe 2 Mitte 2013 konsequent 
weiterentwickelt und auf weitere Abschnitte des Viersener 
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Straßennetzes ausgedehnt werden wird, in denen Lärmprobleme 
vorliegen oder nach heutigem Erkenntnisstand angenommen 
werden müssen. 

2 Ausgangssituation 

2.1 Beschreibung der Umgebung und der zu 
berücksichtigenden Lärmquellen  

Die Stadt Viersen liegt in Nordrhein-Westfalen am linken 
Niederrhein und außerhalb der nordrhein-westfälischen 
Ballungsräume. Die Stadt hat die Funktion eines Mittelzentrums 
und gliedert sich in vier Stadtteile (siehe Abbildung rechts). Mit den 
umliegenden Mittelzentren Schwalmtal, Nettetal, Grefrath, 
Tönisvorst und Willich liegt die Stadt im Einzugsbereich der beiden 
Oberzentren Mönchengladbach und Krefeld, wobei die Großstadt 
Mönchengladbach im Süden direkt an Viersen angrenzt. 

Die Einwohnerzahl von Viersen beträgt rund 75.700 Personen 
(Stand: 31.12.2008erläutern, warum „alte“ Daten aus 2008 
verwendet werden (Bezug zu status quo Erhebungsdaten?)), 
davon leben 48 % in (Alt-)Viersen, 27 % in Dülken, 22 % in 
Süchteln und 3 % in Boisheim. Die Einwohnerzahl ist seit den 80er 
Jahren leicht rückläufig und wird der prognostizierten 
demografischen Entwicklung in Viersen entsprechend auch 
langfristig rückläufig bleiben.1 

Die Grenze zu den Nachbargemeinden verläuft überwiegend in 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, Grün- und Waldflächen.  

Verkehrsbedingte Hauptlärmquellen, die grundsätzlich in die 
Gemeinde einwirken und deren Verkehrsbelastungen den 
festgelegten Schwellenwerten der EG-Umgebungslärmrichtlinie 
hinsichtlich Lärmkartierung und -aktionsplanung in Stufe 1 
entspricht, betreffen: 

�  Hauptverkehrsstraßen (> 6 Mio. Kraftfahrzeuge pro J ahr)   

Name Kfz/a Lage 
L 116     7,7 Mio Nord – Süd von Viersen nach Mönchengladbach 
L 475     6,2 Mio Nord – Ost von Viersen nach Krefeld 
L 29 2     6,9 Mio West – Ost durch die Ortsteile Boisheim, Dülken und Viersen 
A 52   29,2 Mio südlich an der Stadt Viersen vorbei 
A 61   18,3 Mio West – Ost durch das Stadtgebiet Viersen 

 

�  Hauptschienenstrecken (> 60.000 Züge pro Jahr)  

Name Züge/a Lage 

                                                
1 1980 betrug die Einwohnerzahl rund 81.000, 1990 rund 77.500, 2000 rund 
77.000. Die derzeit prognostizierte demografische Entwicklung geht von einem 
weiteren Rückgang auf rund 68.000 Einwohner bis zum Jahr 2025 aus. 
2 2010 wurde die B7 zur L29 herabgestuft 

Stadtstruktur von Viersen 
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Venlo-Viersen-Mönchengladbach 82.000 West-Süd/Ost durch das Stadtgebiet Viersen 
Duisburg-Viersen-Mönchengladbach  
(Aktionsplan Stufe 2) 

46.000 West – Ost in Richtung Ruhrgebiet  

 

�  Flughafen (> 50.000 Starts und Landungen pro Jahr)  

Name Flugbewegungen/a Lage 
Düsseldorf 110.000 Nördlich der Stadt, 25 km entfernt 

 

Die folgende Abbildung (Bild 1) stellt über das in der Stufe 1 
untersuchte und kartierte Straßennetz mit mehr als 6 Mio. Kfz/a – 
in der Karte dunkelviolett dargestellt – auch alle Straßen dar, die 
aktuell (Bezugsjahr 2008) eine Kfz-Verkehrsstärke von mehr als 3 
Mio. Kfz/a aufweisen.3  

                                                
3 Die vom Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW) vorgesehenen bis Mitte 2012 im Stadtgebiet 
von Viersen zu kartierenden Straßen mit > 3 Mio. Kfz/a betreffen demgegenüber 
nur die höher klassifizierten Straßen (B, L) und sind unter folgender Webadresse 
veröffentlicht: 
www.umgebungslaerm.nrw.de/Umsetzung_EU_Umgebungslaermrichtlinie_in_NRW/  
Ballungsraeume_und_Hauptlaermquellen_der_2__Stufe.php 

Quelle des Kfz-Belastungsplans in Bild 1 (Analysefall 2008): Runge+Küchler,  
Kfz-Verkehrsprognose 2025, Juni 2009 



Lärmaktionsplan Stadt Viersen ����  Stufe 1  6 
Bericht nach Anhang V der EG-Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG) 

 

 

  

 
Bild 1: Untersuchungsstraßennetz für die Lärmkartie rung in Viersen  

mit aktuellen Kfz-Verkehrsstärken pro Tag (Stand 2008 ) 

 

2.2 Zuständige Behörde 

In Deutschland sind die Gemeinden oder die nach Landesrecht 
zuständigen Behörden, sofern nicht Anderes geregelt ist, für die 
Ausarbeitung von Lärmkarten und die Durchführung der 
Aktionsplanung zuständig. Im vorliegenden Falle liegt die 
Zuständigkeit für die Lärmaktionsplanung damit bei der: 

Stadt Viersen  
Gemeindeschlüssel: 05 1 66 032 
Rathausmarkt 1 
41747 Viersen 
Telefon: 02162-101-0 
Fax: 02162-101-100 
www.viersen.de 
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Als Hilfestellung für Kommunen außerhalb von Ballungsräumen, 
so auch für die Stadt Viersen, erfolgte die Lärmkartierung für 
Hauptverkehrsstraßen und Großflughäfen durch das nordrhein-
westfälische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und 
Verbraucherschutz (LANUV NRW). Die korrigierten Ergebnisse 
der Lärmkartierung wurden Mitte 2009 veröffentlicht. 

Für die Kartierung und Maßnahmenplanung zum 
Schienenverkehrslärm von Eisenbahnen entlang des 
Streckennetzes der Eisenbahnen des Bundes (EdB) ist 
abweichend zuständig:  

Eisenbahn-Bundesamt 
Vorgebirgsstraße 49 
53110 Bonn 
www.eisenbahn-bundesamt.de. 

Für die Stadt Viersen hat der Fachbereich Stadtentwicklung  
in Kooperation mit der BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung 
Dr.-Ing. Reinhold Baier GmbH, der zeitgleich der Auftrag zur 
Erarbeitung eines Verkehrsentwicklungsplans für die Stadt Viersen 
erteilt wurde, den Lärmaktionsplan der Stufe 1 aufgestellt. 

2.3 Rechtlicher Hintergrund 

Siehe Kapitel 1. 

2.3 Geltende Grenzwerte  

Gesetzliche Grenzwerte für Umgebungslärm wurden in der EG-
Richtlinie und auch in den novellierten Bestimmungen des 
BImSchG zum Umgebungslärm nicht festgelegt.  
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Je nach Handlungsfeld gelten in Deutschland unterschiedliche 
Werte für die Planung: 

– Immissionsrichtwerte für Anlagen nach TA Lärm, 

– Orientierungswerte für die städtebauliche Planung nach DIN 
18005, 

– Immissionsgrenzwerte für den Neubau oder die wesentliche 
Änderung von Straßen- und Schienenwegen (Lärmvorsorge) 
nach 16. BImSchV und 

– Grenzwerte für die Lärmsanierung an Straßen in der Baulast 
des Bundes nach den Lärmschutz-Richtlinien-StV. 

Wesentliche Werte sind in der folgenden Tabelle 
zusammengestellt. 

Tab. 1: Richt-, Orientierungs- und Grenzwerte für L ärm in Deutschland  

 

Die Ermittlung der Lärmpegel LDEN 
4  und LNight 

5 nach der EG-Um-
gebungslärmrichtlinie basiert allerdings auf spezifischen, auf 
                                                
4 LDEN   = mittleren Schallpegel über das gesamte Jahr 
5 LNight  = mittlerer Schallpegel über die Nachtzeiten des gesamten Jahres 
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europäischer Ebene harmonisierten Berechnungsverfahren. Ein 
direkter Vergleich mit den oben dargestellten deutschen Grenz- 
und Richtwerten ist daher nur eingeschränkt möglich. 

Lärmprobleme im Sinne des § 47d BImSchG liegen auf jeden Fall 
vor, wenn an Wohnungen, Schulen, Krankenhäusern oder 
anderen schutzwürdigen Gebäuden ein LDEN von 70 dB(A) oder 
ein LNight von 60 dB(A) erreicht oder überschritten wird. Aus der 
Überschreitung dieser Auslösewerte ergibt sich für die Gemeinde 
die Verpflichtung, einen Lärmaktionsplan aufzustellen. 

Soweit Gemeinden im Rahmen ihrer kommunalen Planung 
weitergehende Kriterien verfolgen, können sie diese der 
Lärmaktionsplanung zugrunde legen. In der Praxis handelt es sich 
dabei insbesondere um Schwellenwerte, die sich am Ziel einer 
langfristigen gesundheitlichen Vorsorge für die (Wohn-
)Bevölkerung orientieren. Als wissenschaftlich begründete 
Schwellenwerte für die Gesundheitsvorsorge gelten ein LDEN von 
65 dB(A) und ein LNight von 55 dB(A). 
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3 Bewertung der Ist-Situation 

3.1 Zusammenfassung der Ergebnisse aus der 
Lärmkartierung und Betroffenheitsermittlung 

3.1.1 Straßenverkehrslärm und Betroffenheit 

Die Belastungssituation durch Straßenverkehrslärm wurde im 
Rahmen der Lärmkartierung des LANUV NRW als Grundlage für 
den Lärmaktionsplan der Stufe 1 für folgende Straßenabschnitte 
von höher klassifizierten Straßen rechnerisch ermittelt (Tab. 2). 

Tab. 2: Straßen im Stadtgebiet mit jährlichen Verkehrs stärken von mehr 
als 6 Mio. Kfz (Quelle: LANUV NRW 2009) 

Name Kfz/a Lage 
L 116 7,7 Mio Nord – Süd von Viersen nach Mönchengladbach 
L 475 6,2 Mio Nord – Ost  von Viersen nach Krefeld 
L29 6,9 Mio West – Ost durch die Ortsteile Boisheim, Dülken, Viersen 
A 52 29,2 Mio Südlich an der Stadt Viersen vorbei 
A 61 18,3 Mio West – Ost durch das Stadtgebiet Viersen 

 

Die vorliegenden aktuellen Verkehrsdaten für Viersen (Analysefall 
2008; vgl. Bild 1, Seite 5) entsprechen den vom LANUV NRW bei 
der Kartierung zugrunde gelegten Werten in ausreichender 
Genauigkeit, auch bei der Kartierung zugrunde gelegte 
infrastrukturelle und topografische Gegebenheiten sind in 
ausreichender Genauigkeit berücksichtigt. Die strategischen 
Lärmkarten des LANUV für das Gemeindegebiet von Viersen (Bild 
2 und Bild 3) sind somit korrekt dargestellt.  

Die nachfolgenden Tabellen (Tab. 3) geben die Betroffenheit durch 
Straßenverkehrslärm im Zuge der oben genannten 
Hauptverkehrsstraßen wieder. Erfasst sind nur Betroffene der in 
Stufe 1 kartierten Straßen; die Ermittlung erfolgte gemäß VBEB6 
nach einem pauschalierten Verfahren.  

Die Vorgabe des Untersuchungsstraßennetzes in Stufe 1 nach 
Tab. 2 bedeutet, dass in anderen, bisher nicht erfassten 
Straßenabschnitten ebenfalls Lärmbelastungen auftreten können, 
die die Auslösewerte von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts oder 
die Gesundheitsvorsorgewerte von 65 dB(A) tags bzw. 55 dB(A) 
nachts (siehe Kap. 3.2) überschreiten. Solche Belastungsbereiche 
werden in Stufe 2 der Lärmkartierung und -aktionsplanung in den 
Jahren 2012 und 2013 für die dann zusätzlich zu untersuchenden 
Straßenabschnitte im Viersener Stadtgebiet identifiziert und 
behandelt werden. 

                                                
6 Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch 
Umgebungslärm (VBEB) vom 9. Februar 2007 
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Zusammengefasst ergeben sich folgende Betroffenenzahlen aus 
Straßenverkehrslärm7: 

·  338 Personen sind ganztägig, 334 Personen nachts (22-6 Uhr) 
sehr hohen Belastungen durch Straßenverkehrslärm von tags 
>70 dB(A), nachts >60 dB(A) ausgesetzt, 

·  331 Personen sind ganztägig, 221 Personen nachts (22-6 Uhr) 
Belastungen durch Straßenverkehrslärm ausgesetzt, die die 
Schwellenwerte für eine langfristige Gesundheitsvorsorge von 
>65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts überschreiten. 

 

Tab. 3: Daten zur Betroffenheit durch Lärmbelastung en aus den in 
Stufe 1 untersuchten Hauptverkehrsstraßen im Viersene r 
Stadtgebiet (Quelle: LANUV NRW 2009) 

Lden  [dB(A)] >55 .. <60 >60 .. <65 >65 .. <70 >70 .. <75 >75
Anzahl Personen 1.607 687 331 190 148
Bevölkerungsanteil* 2,12% 0,91% 0,44% 0,25% 0,20%

Lnight  [dB(A)] >50 .. <55 >55 .. <60 >60 .. <65 >65 .. <70 >70
Anzahl Personen 936 433 221 113 0
Bevölkerungsanteil* 1,24% 0,57% 0,29% 0,15% 0,00%
*75.697 Einwohner (Stand 31.12.2008)

Lden  [dB(A)] >55 >65 >75
Anzahl Wohnungen 1.089 247 70
Anzahl Schulen 13 0 0
Anzahl Krankenhäuser 0 0 0
Belastete Fläche [km2] 15,169 4,214 1,052  

                                                
7 Erfasst sind nur Betroffene der in Stufe 1 kartierten Straßen. Dies bedeutet, 
dass in anderen, bisher nicht erfassten Straßenabschnitten durchaus ebenfalls 
Lärmbelastungen auftreten können, die die Gesundheitsvorsorgewerte 65 dB(A) 
tags bzw. 55 dB(A) nachts überschreiten. Solche Belastungsbereiche werden in 
Stufe 2 der Lärmkartierung und -aktionsplanung in den Jahren 2012 und 2013 
identifiziert und behandelt werden. 
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Bild 2: Ergebnis der LANUV-Kartierung bezogen auf de n Tageslärm-

pegel L DEN im Viersener Stadtgebiet (Quelle: LANUV NRW 2009) 

 

 
Bild 3: Ergebnis der LANUV-Kartierung bezogen auf de n Tageslärm-

pegel L Night  im Viersener Stadtgebiet (Quelle: LANUV NRW 2009) 
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3.1.2 Schienenverkehrslärm und Betroffenheit 

Die Belastungssituation durch Schienenverkehr wurde im Rahmen 
der Lärmkartierung des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) als 
Grundlage für den Lärmaktionsplan Stufe 1 für folgende 
Schienenstrecken ermittelt (Tab. 4). 

Tab. 4: In der Lärmkartierung Stufe 1 des Eisenbahn-B undesamtes 
berücksichtigte Schienenverkehrsrelationen im Viersen er Stadt-
gebiet (Quelle: EBA 2009) 

 

Die folgenden Kartenausschnitte (Bild 4) verdeutlichen die 
Belastungssituation durch den Schienenverkehr auf dem 
relevanten Abschnitt mit Linienbündelung der beiden in Tab. 4 
genannten Relationen, der in Summe mit mehr als 60.000 
Zugbewegungen pro Jahr belastet ist. 

Die nachfolgenden Tabellen fassen die Daten zur Betroffenheit 
durch Schienenverkehrslärm zusammen, die vom EBA ermittelt 
wurden. Zusammengefasst ergeben sich damit folgende 
Betroffenenzahlen aus Schienenverkehrslärm: 

·  350 Personen sind ganztägig, 810 Personen nachts (22-6 Uhr) 
sehr hohen Belastungen durch Schienenverkehrslärm von tags 
>70 dB(A), nachts >60 dB(A) ausgesetzt, 

·  630 Personen sind ganztägig, 1.500 Personen nachts (22-6 
Uhr) Belastungen durch Schienenverkehrslärm ausgesetzt, die 
die Schwellenwerte für eine langfristige Gesundheitsvorsorge 
von >65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts überschreiten. 

Tab. 5: Daten zur Betroffenheit durch Lärmbelastung en aus den in 
Stufe 1 untersuchten Schienenverkehrsstrecken im Vier sener 
Stadtgebiet (Quelle: EBA 2009) 
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Bild 4: Ergebnisse der EBA-Kartierung bezogen auf die  Lärmpegel L DEN 

(links) und L Night  (rechts) (Quelle: EBA 2009) 

 

3.1.3 Flugverkehrslärm 

Lärmbelastungen in relevanter Größenordnung (mehr als 50.000 
Bewegungen/Jahr) betreffen in Nordrhein-Westfalen lediglich die 
beiden Großflughäfen Düsseldorf und Köln. Die rechnerische 
Ermittlung des LANUV der Einwirkungen aus Fluglärm ergab 
diesbezüglich für das Gemeindegebiet von Viersen – hier durch 
den Großflughafen Düsseldorf – keine lärmbelasteten Gebiete und 
keine Betroffenheit. 

3.1.4 Industrie- und Gewerbelärm 

Im Stadtgebiet von Viersen sind 8 IVU-Anlagen – das sind 
Anlagen, deren Genehmigung nach der Richtlinie 96/61/EG des 
Rates vom 24.09.1996 zur Integrierten Vermeidung der 
Umweltverschmutzung erfolgen muss – registriert. Aufgrund der 
Art und Standorte der Anlagen geht von diesen jedoch keine 
erhebliche Umgebungslärmerzeugung aus, die eine 
Lärmbetroffenheit auslösen würde.  

3.1.5 Mehrfachbelastungen aus unterschiedlichen 
Lärmquellen 

Aus den strategischen Lärmkarten zum Straßen- und 
Schienenverkehrslärm ergibt sich ein Bereich, in dem sich 
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Straßen- und Schienenverkehrslärm überlagern. Dabei handelt es 
sich um den Abschnitt der Freiheitsstraße und der parallel 
verlaufenden Schienenstrecke von der Gerberstraße bis etwa in 
Höhe Eichelnbusch. 

Da die Berechnungsverfahren eine direkte Addition der beiden 
Geräuschquellen Straße und Schiene nicht zulassen, ist die 
Überschreitung bestimmter Schwellenwerte – hier bezogen auf die 
drei Klassen 60-65 dB(A), 65-70 dB(A) und >70 dB(A) – für den 
relevanten Bereich in der Überlagerung dargestellt (Bild 5). 

Im betreffenden Bereich sind derzeit rund 80 Personen gemeldet, 
nahezu ausschließlich mit Wohnung westlich der Freiheitsstraße. 
Im Kernbereich höchster Lärmbelastung liegen keine 
Wohngebäude.  

 
Bild 5: Bereich mit Mehrfachbelastung aus Straßen- u nd 

Schienenverkehrslärm (Grundlagen: Lärmkarten LANUV NR W 
2009 und EBA 2009) 

Mit den laufenden bzw. abgeschlossenen bahnseitigen 
Lärmminderungsmaßnahmen (siehe Kap. 4.2) verbleibt im 
gesamten Bereich die Lärmbelastung aus dem Straßenverkehr als 
relevante Lärmquelle. 
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3.2 Lärmprobleme und verbesserungsbedürftige 
Situation 

Die Lärmaktionsplanung in Viersen orientiert sich an zwei 
Zielwerten: 

– Die Maßnahmenplanung des Lärmaktionsplans der Stufe 1 wird 
auf die Auslösewerte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts 
abgestimmt, um vordringliche Probleme zu bearbeiten.8 

– Für die langfristig orientierte Lärmaktionsplanung der Stufe 2 
und darüber hinaus werden zusätzlich die Schwellenwerte von 
65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts als Zielwerte zum 
vorsorglichen Gesundheitsschutz bei der Maßnahmenplanung 
berücksichtigt. 

Bezogen auf die Auslösewerte 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) 
nachts liegen im Stadtgebiet von Viersen überwiegend punktuelle 
Betroffenheiten vor, die auf kurzen Straßenabschnitten bzw. nur 
an einzelnen Gebäuden auftreten.  

Vier längere zusammenhängende Abschnitte mit Werten über 70 
dB(A) tags oder über 60 dB(A) nachts an Gebäudefassaden mit 
einer größeren Anzahl Betroffener (> 50 Personen je Abschnitt) 
wurden anhand der Kartierungen des LANUV NRW in folgenden 
Straßen identifiziert: 

1 Süchtelner Straße in Viersen zwischen Freiheitsstraße und 
Nauenstraße, 

2 Dülkener Straße in Viersen zwischen Aachener Weg und 
Freiheitsstraße, 

3 Hindenburgstraße in Süchteln zwischen Humboldtstraße und 
Westring sowie 

4 Westring in Süchteln zwischen Hindenburgstraße und 
Düsseldorfer Straße.  

Eine verbesserungswürdige Situation ist darüber hinaus zu 
verzeichnen am: 

5 Knotenpunkt Bücklersstraße / Venloer Straße in Dülken. 

Bild 6 stellt die Lage dieser Bereiche mit Lärmproblemen bzw. 
verbesserungsbedürftiger Situation im Straßennetz dar. 

 

                                                
8 Dies entspricht gleichzeitig den Hinweisen des Umweltministeriums Nordrhein-
Westfalen für die Maßnahmenplanung in Stufe 1; vgl. RdErl. des Ministeriums für 
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – V-5 – 8820.4.1 
zur Lärmaktionsplanung Nordrhein-Westfalen vom 7. Februar 2008 (MBl. NRW. 
2008 S. 105). 
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Bild 6: Lärmschwerpunkte im Hauptverkehrsstraßennet z (Auszug aus 

Bild 1) 

 

Bezogen auf die Vorsorgewerte 65 dB(A) tags bzw. 55 dB(A) 
nachts ist eine größere Anzahl von zusammenhängenden, 
teilweise vernetzten Straßenabschnitten betroffen, für die daher 
grundlegende straßennetzbezogene Maßnahmen im Zuge der 
Lärmaktionsplanung für die Stufe 2 entwickelt und geprüft werden 
sollen.  

Eine entsprechende Maßnahmenentwicklung, -diskussion und  
-abwägung erfolgte im Zuge des parallel zur Lärmaktionsplanung 
laufenden gesamtstädtischen Verkehrsentwicklungsplanung (siehe 
Kap. 4.5 Langfristige Strategien und Maßnahmen). 

 

��

��
��

��
��
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4 Maßnahmenplanung 

4.1 Grundlegende strategische Ansätze zur 
Lärmminderung 

Für die Lärmaktionsplanung steht grundsätzlich ein breites 
Maßnahmenspektrum zur Verfügung (Tab. 6), das jedoch nur 
teilweise kurzfristig oder mittelfristig umsetzbare Maßnahmen 
umfasst und entsprechend zeitige Lärmminderungswirkungen 
erwarten lässt.  

Tab. 6: Relevante Strategien, Handlungsfelder und Ma ßnahmenansätze 
für die Lärmaktionsplanung als kommunale Daueraufga be 

Strategie Handlungsfeld Maßnahmenansatz 

Einführung von Grenzwerten für die Schallemission von 
Kraftfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Flugzeugen 
Verringerung der Lärmemission Reifen/Fahrbahn bzw. Rad/Schiene 

Motoren-/  
Fahrzeugtechnik 

Verringerung der Lärmemission von Schienenfahrzeugen durch 
lärmarme Bremsen (Komposit-Bremssohlen für Güterwagen) 
Verkehrssparende Nutzungsdichte und Nutzungsmischung 
Einhaltung der Orientierungswerte für die städtebauliche Planung 
nach DIN 18005 
Lärmvermeidung bei neuen Nutzungsansiedlungen 

Stadtplanung, Bauleitplanung 

Baulückenschließung, Baulückenprogramm 
Förderung der Verkehrsarten des Umweltverbundes (Fuß, Rad, 
ÖPNV) 
Integriertes Parkraummanagement (Bewirtschaftung, P+R) 

Vermeidung von 
Lärmemissionen  
(Maßnahmen an 
der Quelle) 

Verkehrsentwicklungsplanung 

Mobilitätsmanagement für Betriebe/Verwaltungen und Gebiete 
Verlagerung von Kfz-Verkehr auf Umgehungsstraßen  
Verlagerung von Kfz-Verkehr auf bestehende Entlastungsstraßen in 
weniger sensiblen Siedlungslagen 
Umsetzung eines Lkw-Führungskonzeptes 

Verlagerung von 
Lärmemissionen 

Verkehrsentwicklungsplanung 

Kategorisierung des (innerörtlichen) Straßennetzes im Hinblick auf 
die Lärmsensibilität des Umfeldes 

Verkehrsentwicklungsplanung, 
Straßenverkehrsrecht  

Umsetzung eines differenzierten, innerörtlichen 
Geschwindigkeitskonzeptes („Stadttempo-Konzept“) 

Verkehrstechnik Verstetigung des Kfz-Verkehrsflusses durch Optimierung der 
Lichtsignalsteuerung oder Bau von Kreisverkehren 

Straßenbau Fahrbahnsanierung, Einbau lärmoptimierter Asphaltbeläge  

Verminderung 
von 
Lärmemissionen 

Straßenentwurf Straßenraumgestaltung 
Bautechnik Aktiver Schallschutz (Schallschutzwand, -wall) Verminderung 

von Immissionen  Passiver Schallschutz (Schallschutzfenster) 

 

Die langfristige Orientierung der EG-Umgebungslärmrichtlinie legt 
insofern eine konsequente Berücksichtigung, Planung und 
Umsetzung von Maßnahmen mit unterschiedlichem Zeithorizont 
nahe, weil sie  

– eine zeitlich gestufte Lärmaktionsplanung voraussetzt,  

– in Stufe 1 einen sektoralen Einstieg mit kurz- und mittelfristig 
orientierten Maßnahmen an den Orten der größten 
Lärmprobleme erfordert und 
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– im Weiteren auch langfristig orientierte Konzepte und 
Maßnahmen zur nachhaltigen Lärmminderung in der Zukunft 
fordert. 

Diesem strategisch und langfristig angelegten Ansatz entspricht 
der in Viersen gewählten Vorgehensweise mit vorgezogenem 
Lärmaktionsplan der Stufe 1, der sich zunächst nur auf wenige, 
besondere Lärmprobleme beschränkt und anschließender 
Integration von Verkehrsentwicklungsplanung und 
Lärmaktionsplanung in einem gemeinsamen Prozess. 

4.2 Vorhandene oder geplante 
Lärmminderungsmaßnahmen 

Die Stadt Viersen verfolgt eine Förderung der Verkehrsarten des 
sog. Umweltverbundes (Fuß, Rad, ÖPNV), mit besonderem 
Gewicht bei der sog. Nahmobilität (Fuß, Rad):  

·  2001 wurde auf Basis einer Analyse zur straßenräumlichen 
Verträglichkeit des Kfz-Verkehrs ein straßenräumliches 
Handlungskonzept Fußgängerverkehr entwickelt, das als 
Grundlage für verwaltungsseitige 
Maßnahmenkonkretisierungen zur Sicherung des 
Fußgängerverkehrs (z.B. durch Mittelinseln und 
Fußgängerüberwege) dient. Etliche Maßnahmen konnten 
zwischenzeitlich umgesetzt werden.  

·  Zur Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs liegt der 
2004 fortgeschriebene und vom Kreistag beschlossene 
Nahverkehrsplan für den Kreis Viersen vor, der auch den 
ÖPNV im Stadtgebiet von Viersen umfassend behandelt. 

·  Ein verwaltungsseitig unter Einbindung eines beratenden 
Arbeitskreises ausgearbeitetes gesamtstädtisches 
Radverkehrskonzept ist abgeschlossen und wurde 
zwischenzeitlich als Bestandteil des Verkehrsentwicklungsplans 
beschlussgefasst. Es setzt auf eine konsequente Förderung 
des Radverkehrs, nicht zuletzt mit dem Ziel einer langfristigen 
Verlagerung von MIV-Fahrten auf den Radverkehr. 

Bezogen auf das Netz für den motorisierten Individualverkehr steht 
die Bündelung des Kraftfahrzeugverkehrs auf dem 
Hauptverkehrsstraßennetz („funktionale Gliederung des 
Straßennetzes“) im Vordergrund, nicht zuletzt zur Entlastung des 
nachrangigen Straßennetzes. Die dazu unter anderem bereits in 
den 80er Jahren geplante Anlage eines Straßenrings um die 
Viersener Innenstadt ist weitgehend abgeschlossen. Die 
Untersuchung von Modifikationen im Hauptverkehrsstraßennetz 
war Gegenstand aktueller Planungen (siehe weiter unten). 

2001 wurden Parkraumkonzepte für die Zentren von Viersen, 
Dülken und Süchteln erstellt, die im Zusammenhang damit 
entwickelten Parkleitsysteme sind umgesetzt. Grundprinzip der 
Parkraumkonzepte ist eine flächenhafte Bewirtschaftung der 
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zentralen Bereiche und Lenkung des Parksuchverkehrs zur 
Verringerung unnötiger Kfz-Fahrten in sensiblen innerstädtischen 
Bereichen. 

Mit den benannten Teilkonzepten konnten bereits frühzeitig 
wichtige Grundlagen für eine langfristig orientierte 
Verkehrsentwicklungsplanung, auch im Sinne der 
Lärmminderungsplanung, geschaffen werden.  

Der zeitlich parallel bearbeitete Verkehrsentwicklungsplan für die 
Stadt Viersen mit Zielhorizont 2025 enthält verschiedene 
Teilkonzepte, die zu einem integrierten Gesamtverkehrskonzept 
zusammengeführt und zwischenzeitlich für die kommunalpolitische 
Beschlussfassung soweit möglich abgestimmt wurden. Eine 
gesamtstädtische Kfz-Verkehrsanalyse und -prognose (Analysefall 
2008, Prognose-Null-Fall 2025) liegt seit Juni 2009 vor. Im 
November 2009 wurde eine Zwischenbilanz vorgelegt und in 
einem den Planungsprozess begleitenden Arbeitskreis beraten.  

Konkrete Aufgaben im Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung 
sind die Weiterentwicklung und Modifikation des 
Hauptverkehrsstraßennetzes (Untersuchungen zu 
Netzergänzungen/-varianten mit Wirkungsanalysen und -
bewertungen unter Berücksichtigung von Auswirkungen auf die 
Lärmsituation) mit dem Zielt einer verkehrssparsamen funktionalen 
Gliederung des Hauptverkehrsstraßennetzes („Zielkonzept 
motorisierter Verkehr“) sowie die Entwicklung eines Lkw-
Führungskonzeptes. Außerdem wurden zwei „weiche“ 
Maßnahmenkonzepte konkretisiert, die eine Verkehrsentwicklung 
in Richtung einer weiteren Reduzierung des Kfz-Verkehrs im 
Stadtgebiet und innerörtlichen Straßennetz zugunsten der 
Verkehrsarten der Nahmobilität bzw. des Umweltverbundes 
unterstützen sollen. Es handelt sich um die Maßnahmenbereiche 
Mobilitätsmanagement und Verkehrssicherheit, beide mit 
deutlichen Synergieeffekten im Hinblick auf Lärmminderung. 

Das Ziel einer nachhaltigen Lärmminderung stellt damit insgesamt 
im Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung ein zentrales 
Kriterium zur Bewertung und Abwägung der entwickelten 
Teilkonzepte und Maßnahmen dar. 

Im Bereich der für die Lärmaktionsplanung Stufe 1 relevanten 
Schienenstrecken im Viersener Stadtgebiet (und darüber hinaus) 
konnten Maßnahmen zur Reduzierung des 
Schienenverkehrslärms durch Einbau von Schallschutzwänden 
bzw. Wallaufschüttungen abgeschlossen werden. Diese 
Maßnahmen sind im Internetportal der Stadt Viersen im Bereich 
Planen-Bauen-Wohnen unter Projekte, Lärmsanierung an 
Schienenwegen dokumentiert.9 Im Endstadium ist damit die 
gesamte Schienenstrecke von der Adalbert-Schweitzer-Straße 

                                                
9 Adesseneingabe: http://www.viersen.de/C1257519002D75EF/html/ 
FE2DA322A416F7BFC12574320049F119?OpenDocument 
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(Bahnstrecke RE 8, RE 13 nach Venlo) im Westen bis 
Eichenstraße/Stadtwaldallee südlich des Bahnhofs lärmsaniert.  

4.3 Geplante Maßnahmen für die nächsten 5 Jahre 

4.3.1 Verbesserung des Verkehrsablaufs  

Eine Verbesserung des Verkehrsablaufs im Kraftfahrzeugverkehr 
soll insbesondere zu einer Verstetigung im Kfz-Verkehrsfluss 
führen. Die Lärmminderung entsteht dabei vor allem aus einer 
Reduzierung von Anfahr- und Bremsmanövern.  

Maßnahmen sind in zwei Problembereichen vorgesehen: 

– Dülkener Straße, Viersen (Nr. 2): In einer verkehrsplanerisch-
verkehrstechnischen Machbarkeitsstudie für den gesamten 
Abschnitt von der BAB-Anschlussstelle Viersen bis zum 
Knotenpunkt Freiheitsstraße/Willy-Brandt-Ring soll die 
Möglichkeit eines Ausbaus mit Optimierung der LSA-Steuerung 
geprüft und hinsichtlich komplexer Wirkungen auf die 
Verkehrsbelastung im weiteren städtischen Straßennetz, auf 
die Lärmsituation und Verkehrssicherheit im betreffenden 
Abschnitt sowie auf andere Ziele der 
Verkehrsentwicklungsplanung untersucht und bewertet werden. 
Die Größenordnung der erwartbaren Lärmminderungswirkung 
lässt sich derzeit nicht näher quantifizieren. 

– Knotenpunkt Bücklersstraße / Venloer Straße (Nr. 5): Hier wird 
die Machbarkeit eines Kreisverkehrs anstelle des signalisierten 
Knotenpunktes geprüft. Die Maßnahme lässt neben einer 
Lärmminderungswirkung auch eine kleinräumige Reduzierung 
der Luftschadstoffbelastung sowie eine Erhöhung der 
Verkehrssicherheit für alle Verkehrsarten erwartet. Die 
Größenordnung der erwartbaren Lärmminderungswirkung lässt 
sich derzeit nicht näher quantifizieren. 

4.3.2 Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h auf 
besonders stark betroffenen 
Hauptverkehrsstraßenabschnitten  

Es handelt sich um eine kurzfristig umsetzbare Maßnahme, 
geeignet für längere Streckenabschnitte. Die erwartbare Wirkung 
liegt bei minus 1-3 dB(A) je nach Ausgangssituation (heutiges 
Geschwindigkeitsniveau, Lkw-Anteil, Knotenpunktdichte, 
Signalisierung/Vorfahrtregelung) und bei entsprechender 
Regeleinhaltung (Geschwindigkeitsüberwachung). Die Maßnahme 
weist Synergien auf im Hinblick auf Verkehrssicherheit, Luftqualität 
sowie Förderung des Radverkehrs10.  

                                                
10 Synergien in Bezug auf den Radverkehr ergeben sich dadurch, dass niedrigere 
Kfz-Geschwindigkeiten für die Führung des Radverkehrs die Option eines 
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Vorgesehen ist die Umsetzung dieser Maßnahme (in Klammern 
die Nummerierung der Problembereiche in Bild 6) in folgenden 
Straßen: 

– Süchtelner Straße, Viersen zwischen Freiheitsstraße und 
Oberrahser Straße, 

– Dülkener Straße, Viersen (Nr. 2) von der Ortstafel bis zur 
Einmündung Dülkener Straße / Freiheitsstraße, 

– Hindenburgstraße, Süchteln (Nr. 3) von der Humboldtstraße bis 
zum Westring, 

– Westring, Süchteln (Nr. 4) vom Heidweg bis zum Knotenpunkt 
mit Ostring/Düsseldorfer Straße. 

In allen genannten Bereichen handelt es sich dabei um 
vorübergehend gedachte, kurzfristig umsetzbare und wirksame 
Maßnahmen, die nach Realisierung der dort langfristig 
vorgesehenen Maßnahmen zu einer weitgehenden 
Lärmentlastung führen werden. 

Im Bereich Nr. 2 soll zur Unterstützung geprüft werden, ob 
kurzfristig und zeitlich beschränkt (s.o.) stadteinwärts eine 
stationäre Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung installiert 
werden kann. Alternativ dazu wird geprüft, ob im Rahmen des 
Verkehrsentwicklungsplans als Maßnahme die Wiedereinführung 
eines systematisch angelegten „Stadttempo-Konzeptes“ mit 
Einsatz von digitalen Geschwindigkeitsanzeigern (Displays) an 
festgelegten, wechselnden Standorten im innerörtlichen 
Hauptverkehrsstraßennetz von Viersen – zu denen dann auch der 
Standort Dülkener Straße zählen würde – möglich ist; diese 
Maßnahme ist im „Zielkonzept weiche Maßnahmen“ Bestandteil 
des parallel zum Lärmaktionsplan erarbeiteten 
Verkehrsentwicklungsplans. 

4.3.3 Fahrbahndeckensanierung durch Aufbringen eine s 
„lärmoptimierten“ Fahrbahnbelags 

In den letzten Jahren wurden hierzu sogenannte LOA-Beläge 
(Lärm-Optimierte Asphaltdeckschicht) neu entwickelt, die 
gegenüber offenporigem Asphalt in innerörtlichen Straßen auch im 
Geschwindigkeitsbereich von 30-50 km/h eine positive Wirkung 
erzielen lassen; diese entsteht durch Verringerung der 
Reifenrollgeräusche aufgrund einer optimierten Oberflächentextur 
des Asphaltbelags. 

Die erwartbare Wirkung kann bei bautechnisch einwandfreiem 
Einbau mit minus 3-5 dB(A) angesetzt werden und bei 
schadhaftem Ausgangsbelag oder Pflasterbelag im Einzelfall auch 
höher liegen. Synergien ergeben sich im Zusammenhang mit einer 

                                                                                                          

Mischverkehrs bzw. einer Anlage von Schutzstreifen auf der Fahrbahn statt 
separater Radverkehrsanlagen im Seitenraum erlauben würden. 
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Neuordnung des vorhandenen Straßenquerschnitts (z.B. durch 
Markierung von Radverkehrsanlagen) zwecks Erhöhung des 
Abstands zwischen Kfz-Verkehr und Seitenraum/Bebauung. 

Vorgesehen ist die Prüfung der Sinnfälligkeit und Wirksamkeit 
sowie Umsetzbarkeit der Maßnahmen Nr. 1-3. 

 

4.3.4 Passiver Schallschutz durch kommunale Förderu ng 
des Einbaus von Schallschutzfenstern 
(Schallschutzfensterprogramm) 

Kurz- und mittelfristig umsetzbare aktive Schallschutzmaßnahmen 
ergeben für die identifizierten, hochbelasteten Straßenabschnitte 
keinen ausreichenden Ansatz, um die im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie längerfristig anvisierten 
Zielwerte eines vorsorgenden Gesundheitsschutzes sicher zu 
erreichen und bieten auch bei kleinräumigen bzw. punktuellen 
Belastungsbereichen keinen angemessenen, gezielten Ansatz. Die 
Umsetzung von passivem Schallschutz durch Schallschutzfenster 
bietet sich daher dort an, wo keine anderen Maßnahmen greifen 
oder in Ergänzung zu Maßnahmen, die keine ausreichende 
Lärmminderung (vor allem zum Schutz der Nachtruhe) erwarten 
lassen.  

Bautechnisch dient diese Maßnahme dazu, den Schallinnenpegel 
in Wohn- und Aufenthaltsräumen an stark lärmbelasteten Straßen 
wirksam zu verringern.11  

Vor diesem Hintergrund befindet sich – als vorgezogene 
Maßnahme dieses Lärmaktionsplans – ein kommunales 
Schallschutzfensterprogramm bereits in Umsetzung. Förderfähig 
ist der Einbau von Schallschutzfenstern für Gebäude mit einem 
Schallpegel LDEN von >70 dB(A) tagsüber bzw. LNight >60 dB(A) 
nachts an der Außenfassade, in denen sich dauerhaft Menschen 
aufhalten. Mit diesem Programm sollen sowohl Einzelgebäude (als 
punktuelle Problemstellen in Straßenabschnitten mit offener 
Bebauung) als auch Gebäude im Zuge von teiloffener oder 
geschlossener Bebauung an den oben genannten 
Straßenabschnitten mit identifizierten Lärmproblemen auf Antrag 
passiven Schallschutz erhalten können.  

Festzustellen ist abschließend, dass der Einbau von 
Schallschutzfenstern zur Reduzierung von Schallinnenpegeln auf 
Gesundheitsvorsorgewerte weitere Maßnahmen zur Verringerung 
des Lärmpegels im Außenbereich nicht ersetzen kann und soll. 
Vielmehr handelt es sich um eine notwendige ergänzende 
Maßnahme. 

                                                
11 Ziel ist eine wirksame Senkung des Schallpegels im Innenbereich auf 40/30 
dB(A) tags/nachts bei ausreichender Belüftung.  
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4.3.5 Maßnahmenplanung im Überblick 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Maßnahmen für 
die nächsten 5 Jahre. 

Tab. 7: Maßnahmenplanung zur Lärmminderung für die nächsten fünf 
Jahre (Zielhorizont 2013) 

Problembereich Nr. / Maßnahme Zuständige  
Behörde 

Zeithori
zont 

Erwartete  
Wirkungen 

Kosten,    
Finanzieru
ng 

1 Süchtelner Straße, Viersen:  
kurzfristig: Geschwindigkeitsbeschränkung auf 
30 km/h aus Lärmschutzgründen  

Mittel-/langfristig zusätzlich: Entlastung der 
Süchtelner Straße durch Neubau einer 
Teilortsumgehung im Bereich der heutigen 
Ortsdurchfahrt  

 
Straßenverkehrsbehörde 

 

 
2011 
 

2011/12 

 
Schallreduktion 
um 2 dB(A) 

Schallreduktion 
insgesamt um  
5-6 dB(A) 

 
 

2 Dülkener Straße, Viersen: 
kurzfristig: Geschwindigkeitsbeschränkung im 
angebauten Bereich zwischen Ortstafel und 
Einmündung Dülkener Straße/Freiheitsstraße 
auf 30 km/h aus Lärmschutzgründen mit 
zusätzlicher Maßnahme zur 
Geschwindigkeitsbeeinflussung, 

mittelfristig: Ergänzung bzw. Ersatz dieser 
Maßnahme durch den zusätzlichen Einbau 
eines lärmoptimierten Fahrbahnbelags (LOA)  

mittel-/langfristig: Ausbau der L 29 zur 
Verbesserung des Verkehrsablaufs mit 
gleichzeitiger Optimierung des Lärmschutzes 
(kurzfristig hierzu: Durchführung einer 
planerisch-technischen Machbarkeitsstudie) 

 
Stadt Viersen, 
Straßenverkehrsbehörde 
 
 
 
 

Stadt Viersen/ Straßen 
NRW 

 

 

 
2011 

(Zusatz
maßnah
me: 
2012) 
 
2012-
2014 
(Studie: 
2011) 
 

2015 

 
Schallreduktion 
um 2-3 dB(A) 
 
 
 
 

Weitergehende 
Schallreduktion 
derzeit nicht 
abschätzbar 

 
 
 
 
 
 

 
 

3 Hindenburgstraße, Süchteln: 
kurzfristig: Geschwindigkeitsbeschränkung auf 
30 km/h aus Lärmschutzgründen 

mittelfristig: Ergänzung bzw. Ersatz dieser 
Maßnahme durch den zusätzlichen Einbau 
eines lärmoptimierten Fahrbahnbelags (LOA)  

 
Stadt Viersen, 
Straßenverkehrsbehörde 

 
2011 

 
Schallreduktion 
um 2-3 dB(A) 

 
 

4 Westring, Süchteln:  
kurzfristig: Geschwindigkeitsbeschränkung auf 
30 km/h aus Lärmschutzgründen  

mittelfristig: Ergänzung bzw. Ersatz dieser 
Maßnahme durch den zusätzlichen Einbau 
eines lärmoptimierten Fahrbahnbelags (LOA) 

 
Stadt Viersen, 
Straßenverkehrsbehörde 

 

 
2011 

 
Schallreduktion 
um 2 dB(A) 

 
 

5 Ergänzend:  
-   Umsetzung eines kommunalen 
Schallschutzfensterprogramms für alle 
Wohngebäude/Bereiche mit Lärmbelastungen 
>70 dB(A) tags bzw. >60 dB(A) nachts   
                                                                             
-   Knotenpunkt Venloerstr./Bücklersstr., 
Dülken:  
Überprüfung einer kurzfristigen 
verkehrstechnischen Optimierung zur 
Lärmminderung 

 
Stadt Viersen 

 
2010/11     

 

 

          
Bis 2014 
(Studie 
2011) 

 
Reduktion der 
Innenschallpeg
el auf 40/30 
dB(A) 
tags/nachts  

Schallreduktion 
derzeit nicht 
abschätzbar 
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4.4 Schutz ruhiger Gebiete 

Der Lärmaktionsplan verweist hinsichtlich der ruhigen Gebiete auf 
die aktuelle Flächennutzungsplanung. Innerhalb der betrachteten 
Verkehrskorridore liegen keine ruhigen Gebiete. 

4.5 Langfristige Strategien und Maßnahmen 

Bezogen auf langfristige Strategien und Maßnahmen sei auf 
Abschnitt 4.2 verwiesen. Bezogen auf den Straßenverkehr als 
Hauptlärmquelle im Viersener Stadtgebiet sollen im Zuge der 
weiteren kombinierten Lärmaktions- und 
Verkehrsentwicklungsplanung folgende grundlegenden Strategien 
diskutiert und – im Rahmen eines komplexen Zielsystems – auch 
hinsichtlich ihres Lärmminderungspotenzials untersucht und 
abgewogen werden: 

·  die Vermeidung von Lärmemissionen durch Beeinflussung des 
Modal Split zu Gunsten der lärmarmen Verkehrsträger Fuß- 
und Radverkehr („Nahmobilität“) sowie auch in Kombination mit 
dem ÖPNV („Umweltverbund“), auch durch 
Mobilitätsmanagement/-beratung, 

·  die räumliche Verlagerung von Lärmemissionen mit einer 
Bündelung von Belastungen dort, wo keine oder weniger 
Menschen betroffen sind (Stichworte sind: „Netzergänzungen/-
modifika-tionen im Hauptverkehrsstraßennetz“ sowie „Lkw-
Führungskon-zept“),  

·  die Verminderung von Lärmemissionen mit Maßnahmen für 
eine stadtverträgliche und lärmarme Abwicklung des Kfz-
Verkehrs im Straßenraum, z. B. durch verbesserten 
Straßenbelag und Verstetigung des Kfz-Verkehrs. 

Aktive Maßnahmen zur Minderung der Lärmemissionen sollen 
somit langfristig Vorrang vor passiven Maßnahmen wie z. B. 
Schallschutzfenstern haben. Die Verminderung von 
Lärmimmissionen durch passiven Schallschutz soll dennoch 
frühzeitig angestrebt werden, weil aktive Maßnahmen erwartbar 
kurz- und mittelfristig nicht ausreichen.  

4.6 Schätzwerte zur Reduzierung der Anzahl 
Betroffener  

Mit Umsetzung aller Maßnahmen des Lärmaktionsplans Stufe 1 
kann nach den derzeit möglichen Abschätzungen die Anzahl der 
Betroffenen12 bezogen auf Schallaußenpegel: 

                                                
12 Vgl. hierzu auch Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden. . 
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– im Bereich LDEN >75 dB((A) und LNight >65 dB(A) um 100 % 
reduziert werden, 

– im Bereich LDEN 65-75 dB((A) und LNight 55-65 dB(A) um rund  
20-30 % reduziert werden. 

Die Umsetzung des Schallschutzfensterprogramms bietet 
zusätzlich rund 50 % der Betroffenen von Lärmbelastungen >65 
dB(A) tags sowie rund 44 % der Betroffenen von Lärmbelastungen  
>55 dB(A) nachts die Möglichkeit, innerhalb ihrer Wohnung eine 
vollständige Lärmentlastung zu erzielen. Insgesamt handelt es 
sich um 692 Personen, die in Gebäuden wohnen, für die eine 
Förderung nach dem Schallschutzfensterprogramm in Frage 
kommt. 

4.7 Umsetzungszeitraum 

Wie in Tab. 7 angegeben sollen die Maßnahmen innerhalb der 
kommenden fünf Jahre umgesetzt werden. Die Umsetzung der 
straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen soll bis Mitte 2011 
erfolgen. 
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5 Formale und finanzielle Informationen 

5.1 Beschlussfassung 

Der Beschluss zur Aufstellung eines 
Schallschutzfensterprogramms unter Verwendung von Mitteln aus 
dem Konjunkturprogramm II wurde in der Sitzung des Bau- und 
Planungsausschusses der Stadt Viersen am 18.06.2009 
vorberaten und im Rat der Stadt Viersen am 23.06.2009 gefasst. 

Der Lärmaktionsplan als Ganzes wurde in der Sitzung des 
....ausschusses am ... vorberaten und im Stadtrat am .... 
beschlossen. 

5.2 Mitwirkung der Öffentlichkeit und 
Behördenbeteiligung 

Die Mitwirkung der Öffentlichkeit erfolgte im Rahmen einer 
Offenlegung vom 21.06. bis 21.07.2010. Neben einer 
Veröffentlichung des Entwurfs zum Lärmaktionsplan im Internet 
wurde dabei der schriftliche Bericht im Rathaus zur Einsicht 
ausgelegt. 

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgte im 
Rahmen einer begleitenden Arbeitskreissitzung zur gemeinsamen 
Verkehrsentwicklungs- und Lärmaktionsplanung am 12.04.2010. 

5.3 Ergebnisse der Beteiligung 

Während der 1-monatigen Auslegung des Lärmaktionsplanes 
gingen insgesamt 4 Rückmeldungen von Bürgern ein. Diese 
betrafen den Streckenzug der Freiheitsstraße / Kölnische Straße 
(L116) in Viersen (3 Meldungen) sowie die Hindenburgstraße (L 
475) in Süchteln. 

Bzgl. der Kölnischen Straße wurde angeregt, auf dem Streckenzug 
der L116 zwischen Bachstraße und Heimerstraße (Außerortslage) 
den Kfz-Verkehrsfluß zu verstetigen und eine intelligente 
Signalsteuerung in Form einer „Grünen Welle“ einzurichten, um 
unnötige Abbrems- und Beschleunigungsgeräusche im Bereich 
der Verkehrsknoten zu vermeiden. 

Ferner wurde der Wunsch geäußert, die rückwärtig zur Kölnischen 
Straße gelegenen Außenbereiche (Gärten) der Wohngebäude des 
Hammerkirchweges gegen die Lärmbelastung der L116 zu 
schützen. In diesem Zusammenhang regten die Antragsteller an, 
die im Rahmen des Schallschutzfensterprogramms  zur Verfügung 
stehenden Gelder des Konjunkturpaketes II auch für die Errichtung 
von Lärmschutzwänden einzusetzen.          
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Bzgl. der Lkw-Verkehre der Ortslage Süchteln wurde angeregt, die 
Lkw-Verkehre soweit möglich über die Bundesautobahnen A61 
und A 52 zu führen, um die Hauptverkehrsstraße in der Ortslage 
Süchteln von Lkw-Verkehren zu entlasten.  

Auf der Hindenburgstraße wurde in einer weiteren Stellungnahme 
der Einbau von lärmmindernden Asphaltdeckschichten (LOAD) 
vorgeschlagen, um die zur Hindenburgstraße ausgerichteten 
Gärten und Wohnräume der angrenzenden Wohngebäude vor 
Lärm zu schützen.     

 

Zu den einzelnen Anregungen nimmt die Verwaltung wie folgt 
Stellung:   

·  Zu Verwendung von Mitteln des Konjunkturpaketes II für die 
 Errichtung von Lärmschutzwänden: 

Die für den Einbau von Lärmschutzfenstern zur Verfügung 
gestellten Finanzmittel in Höhe von 700.000,- € wurden nur zu 
einem Teil in der vorgegebenen Antragsfrist von Dritten in 
Anspruch genommen.                         
Der Rat der Stadt Viersen hat daraufhin entschieden, die 
verbliebenen Finanzmittel in Höhe von 586.000,- € fristgerecht im 
Jahre 2010 für die Wärmesanierung von städtischen Gebäuden zu 
verwenden.   

·  Zu Verstetigung des Verkehrsflusses auf der L116: 

Die Firma Siemens wurde mit der Prüfung einer Optimierung der 
Signalisierung an den Knotenpunkten der L116 beauftragt. Nach 
derzeitigem Stand könnte eine progressive Signalschaltung und 
damit eine Koordinierung der Signalprogramme bei einer 
deutlichen Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
eingerichtet werden. Die Kosten der Umstellung würden sich nach 
vorsichtigen Schätzungen auf ca. 26.000,- € belaufen.   
         

·  Zu Einbau von Lärmoptimierten Fahrbahndecken (LOAD) 

Grundsätzlich kann der Einbau von LOAD im Rahmen von 
Fahrbahndeckensanierungen vorgenommen werden. Der Einbau 
sollte sich aus Kostengründen an dem durch den Zustand der 
Fahrbahn vorgegebenen Instandsetzungsbedarf orientieren. Bis 
dahin kann kurzfristig über eine Reduzierung der zulässigen 
Geschwindigkeit eine Minderung der Lärmbelastung erzielt 
werden. Mit Einbau eines LOAD kann nachfolgend sofern keine 
anderen Gründe vorliegen, die Geschwindigkeitsreduzierung 
wieder aufgehoben werden.   
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5.4 Finanzmittel 

Die Kosten für die Umsetzung des Lärmaktionsplans liegen 
überwiegend bei den Baulastträgern der betreffenden 
Verkehrswege. 

Maßnahme Kosten        
(geschätzt) 

Anordnung von 
Geschwindigkeitsbeschränkungen (22 Schilder 
incl. Mast und Montage) 

2.500,- € 

Änderung der Koordination der Signalsteuerung 
auf der L29 Dülkener Straße / Freiheitsstraße  

25.000,- € 

Kreisverkehr Venloer Straße / Bruchweg 

- Machbarkeitsstudie    

- Knotenpunktumbau einschl. 
Grunderwerb 

   

6.500,- € 

585.000,- € 

  

Machbarkeitsstudie Ertüchtigung L29 Viersener 
Straße / Dülkener Straße 

Noch nicht 
beziffert 

Machbarkeitsstudie Kleine Umgehung 
Süchtelner Straße 

Noch nicht 
beziffert 

Fahrbahnerneuerung mittels LOA-Belag im Zuge 
der L 475 (Hindenburgstraße/Westring)  

- 240 m  Straßenbaulast Straßen NRW 
(außerhalb OD) = 1000 m²    

- 240 m  Straßenbaulast Stadt Viersen, 
OD-Humboldtstraße = 1.750 m²   

- 415 m Humboldtstraße – Westring  = 
3.275 m²  

- 270 m Westring (Hindenburgstraße – 
Düsseldorfer Straße)  = 2.700 m²   

 

   
28.000,- € 

 
48.000,- € 

 
89.000,- € 

 
73.000,- € 

 
 

 

 

5.5 Verfahren zur Kontrolle der Maßnahmenumsetzung 
und der dadurch erzielten Lärmentlastung 

Der Lärmaktionsplan wird gemäß § 47d Abs. 5 BImSchG bei 
bedeutsamen Entwicklungen für die Lärmsituation, ansonsten 
jedoch turnusmäßig nach fünf Jahren überprüft und 
erforderlichenfalls überarbeitet. Umsetzungsstand, Erfahrungen 
und Ergebnisse des Lärmaktionsplans werden dabei jeweils neu 
ermittelt und bewertet.  



Lärmaktionsplan Stadt Viersen ����  Stufe 1  31 
Bericht nach Anhang V der EG-Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG) 

 

 

  

Die Maßnahmenumsetzung des Lärmaktionsplans der Stufe 1 soll 
vor diesem Hintergrund im Zusammenhang mit der formalen 
Aufstellung des Lärmaktionsplans der Stufe 2 bis Mitte 2013 
kontrolliert werden. Die erzielte Lärmentlastung erfolgt nach 
Möglichkeit mit der strategischen Lärmkartierung durch das 
LANUV NRW bis Mitte 2012. Soweit Maßnahmen bis dahin noch 
nicht umgesetzt sind oder die Umsetzung zeitlich nicht mehr in die 
Kartierung einbezogen werden kann, erfolgt eine Ermittlung der 
Lärmentlastungswirkung im Einzelfall durch kleinräumliche 
Berechnung im Rahmen eines Einzelgutachtens bis Ende 2012. 

Eine Abschätzung der Lärmminderungswirkungen soll außerdem 
anhand einer Berechnung nach RLS 90 vorab im Rahmen der 
laufenden Verkehrsentwicklungsplanung bis Mitte 2010 erfolgen, 
soweit das Berechnungsverfahren eine Maßnahmenabbildung 
erlaubt. 

Die Effektivität des Lärmaktionsplans ergibt sich – über die 
festgelegten Maßnahmen hinaus – auch durch die künftige 
konsequente Berücksichtigung der Aspekte des Lärmschutzes in 
der kommunalen Planung. 

5.6 Link zum Lärmaktionsplan 

Der Lärmaktionsplan steht im Viersener Internetportal unter:  

www.viersen.de/C1257519002D75EF/html/82475211B898F5E9C1257745002F0D70?OpenDocument 

zur Einsicht sowie als Download zu Verfügung. 

 


